


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 120/8

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 21.01.1974 Es gilt die BauNVO 1968

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

Die gemäß §§ 3 und 4 der BauNVO vom 26.11.1968 vorgesehenen Ausnahmen werden in den 
WR II o, WA IV o und WA IV g Gebieten gemäß § 1 (4) derselben Verordnung nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes.

Die gemäß § 4 (3) 5 der BauNVO vom 26.11.1968 vorgesehene Ausnahme wird im WA II o -
Gebiet gemäß § 1 (5) derselben Verordnung allgemein zulässig.

2. Baugestaltung

Gemäß der 3. Verordnung zur Änderung der 1. Verordnung zur Durchführung des BBauG vom 
31.4.1970 werden folgende Festsetzungen über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
und die Außenanlagen Bestandteil des Bebauungsplanes.

a) Außenwände
Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau- oder Verblendbauweise auszuführen. Sich 
dem Bau einordnende andersartige Fassadenteile sind zugelassen.

b) Dächer
Dachaufbauten und Drempel sind nicht zulässig.

c) Garagen
Die erforderlichen Stellplätze für Personenkraftwagen sind im Mi IV g Gebiet in der ausge-
wiesenen Gemeinschaftstiefgarage unterzubringen.

Die im Plan ausgewiesenen oberirdischen Garagengruppen sind gruppenweise einheitlich 
mit Flachdach zu gestalten und gemeinsam zu errichten.

Außenmaße: 3,00 x 6,00 m
Pfeilerbreite: 62,5 cm, am Ende 31,5 cm
Höhe des Mauerwerks = Torhöhe = 2,125 m
Sockelhöhe: = OK Fußboden mind. 10 cm über Straßenhöhe
umlaufender Sichtbetonbalken 32,5 cm, einheitlich weiß oder hellgrau gestrichen
Sichtblende des Abdeckbleches 7 cm
Dachentwässerung innen
Tore in Konstruktion, Material und Anstrich gruppenweise einheitlich.

d) Außenanlagen
Die im Plan als „nicht überbaubare Grundstücksflächen (Vorgärten)“ gekennzeichneten 
Flächen sind, soweit sie nicht als Zufahrten und Zugänge genutzt werden, zur öffentlichen 
Verkehrsfläche hin lediglich mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. Einfriedigungen inner-
halb der Vorgärten sind nicht erlaubt.

Wenn Hausgärten, die unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzen – Eckgrund-
stücke und solche Grundstücke, bei denen der Hausgarten zwischen Wohnhaus und öffent-
licher Verkehrsfläche liegt, eingefriedigt werden soll, so sind sie straßenabschnittsweise ein-
heitlich durch höchstens 80 cm hohe Waldlatten- oder Brettlattenzäune oder Maschendraht 
an schlanken Pfosten einzufriedigen. Wird als Einfriedigung Maschendraht gewählt, so muß 
sie ca. 80 cm von der Straßenbegrenzungslinie zurückgesetzt werden. Werden Einfriedigun-
gen zwischen Vor- und Hausgärten errichtet, so sind sie straßenabschnittsweise einheitlich 
als max. 80 cm hoher Waldlattenzaun oder Brettlattenzaun, als max. 80 cm hohe Mauer 
oder als 80 cm hoher Maschendrahtzaun an schlanken Pfosten auszuführen.


